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Beratungszentrum 

Recht und Betriebswirtschaft Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
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Vorbemerkung  

Im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) 

wurde neben der regulären GmbH mit einem Stammkapital von 25.000 Euro die Unternehmergesellschaft (haftungs-

beschränkt) in Deutschland eingeführt. Es handelt sich nicht um eine neue Rechtsform, sondern um eine GmbH, für 

die einige Besonderheiten gelten, also eine „Mini-GmbH“ oder eine „GmbH light“.  

Diese im GmbH-Gesetz geregelte „Mini-GmbH“ soll es Existenzgründern erleichtern, sich im Rahmen einer Rechts-

form mit beschränkter Haftung mit wenig Stammkapital selbständig zu machen. Der Gesetzgeber möchte so Exis-

tenzgründungen erleichtern und die Registereintragungen weiter beschleunigen. Auch die UG ist eine juristische Per-

son ("Kapitalgesellschaft") und hat eine eigenständige Rechtspersönlichkeit. Sie besitzt eine eigene Firma (Namen) 

und wird durch ihre(n) Geschäftsführer vertreten. Auch das Vermögen der UG ist von dem der Gesellschafter zu tren-

nen.  

Das vorliegende Merkblatt soll eine Übersicht über die wichtigsten Eckdaten geben. Für weitere Fragen steht die IHK 

gerne zur Verfügung.  

1. Unterschiede zwischen UG und herkömmlicher GmbH  

a) Kapitalisierung  

Im Gegensatz zur GmbH kann die UG mit weniger als 25.000 Euro Stammkapital gegründet werden. Im Grunde 

reicht ein Euro. Der Betrag muss auf volle Euro lauten.  

Der zu wählende Betrag ist aber sorgfältig zu prüfen und sollte sich nach dem zu erwartenden Finanzbedarf der Un-

ternehmung richten. Einer unterkapitalisierten Gesellschaft droht sonst gleich zu Beginn die Insolvenz.  

b) Bezeichnung im Geschäftsverkehr  

Die Unternehmergesellschaft darf im Rechtsverkehr nicht als GmbH firmieren, sondern muss den Zusatz „Unterneh-

mergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oder „UG (haftungsbeschränkt)“ führen. Andere Abkürzungen sind unzulässig. 
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Bei Nichtnennung des Zusatzes kommt eine persönliche Haftung wie bei Nichtnennung des „GmbH“-Zusatzes in Be-

tracht.  

Grundsätzlich gilt gem. § 18 HGB wie für alle zur Firmenführung Berechtigten egal welcher Rechtsform: Personen-, 

Sach- und Phantasiefirmen sind zulässig.  

Grenzen dieser Freiheit sind:  

- Firmenklarheit  

- Firmenwahrheit  

- Irreführungsverbot (§ 18 Abs. 2 HGB).  

Letzteres bedeutet, dass eine Eintragung abgelehnt werden kann, wenn die Irreführung für die angesprochenen Ver-

kehrskreise wesentlich ist und die Eignung zur Irreführung ersichtlich ist. Die Täuschungseignung darf also nicht allzu 

fern liegen und muss ohne größere Beweisaufnahme feststellbar bzw. ohne weitere Quellen erkennbar sein.  

Die Eignung zur Irreführung besteht häufig darin, dass eine Firmierung gewählt wird, mit dem das Publikum eine be-

stimmte Vorstellung über Umfang, Leistungsfähigkeit, Größe etc. des Unternehmens verbindet, das Unternehmen 

diesen Vorstellungen jedoch nicht entspricht.  

Ob mit einem Firmenzusatz eine Irreführungsgefahr verbunden ist, beurteilt sich nach der Verkehrsauffassung, deren 

Feststellung eine den Industrie- und Handelskammern im Rahmen ihrer Mitwirkung bei der Führung des Handelsre-

gisters zugewiesene Aufgabe darstellt. Hinweise auf die Zulässigkeit einzelner Firmenzusätze sprengen den Rahmen 

dieses Merkblattes. Die Industrie- und Handelskammern stehen jedoch zur kostenlosen Vorprüfung der Zulässigkeit 

von Firmen und Firmenzusätzen gerne zur Verfügung. Nur eingeschränkt wird dabei aber geprüft, ob von dritter Seite 

gegen die Firmenbezeichnung wettbewerbs-, marken- oder namensrechtliche Einwendungen erhoben werden kön-

nen.  

Das Risiko, die Firma später aus einem solchen Grund ändern zu müssen, kann durch eigene Recherche (zum Bei-

spiel im Internet unter www.handelsregister.de, www.dpma.de) zwar verringert, letztlich aber nie ganz ausgeschlos-

sen werden.  

c) "Ansparpflicht" und Umbenennung der UG in GmbH  

Die UG dient als Einstiegsvariante in die GmbH. Die UG soll durch erfolgreiches Wirtschaften mit der Zeit zu einer 

"normalen" GmbH werden. Es besteht daher die Pflicht, Kapital "anzusparen". Die UG (haftungsbeschränkt) darf ihre 

Gewinne daher nicht voll ausschütten. Vielmehr ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Die Rücklagepflicht ist weder 

der Höhe nach, noch der Zeit nach beschränkt. Diese Rücklage beträgt mind. 25% des Jahresgewinns. Wird die 

Rücklage nicht gebildet, ist der entsprechende Jahresabschluss nichtig. Die Rücklage darf nur zum Verlustausgleich 

vorangegangener Jahre oder für Stammkapitalerhöhungen verwendet werden.  

Diese Sonderregelungen zur UG (haftungsbeschränkt) entfallen, sobald eine Kaptalerhöhung auf 25.000 Euro erfolgt. 

Hierzu bedarf es nur einer notariellen Beurkundung, da die UG (haftungsbeschränkt) keine andere Rechtsform als die 

GmbH, sondern nur eine Variante dieser ist, muss der Wechsel in die GmbH nicht im Wege des Formwechsels nach 

dem Umwandlungsgesetz erfolgen. Die Gesellschaft wird dann behandelt wie eine reguläre GmbH, kann also insbe-

sondere ihre Gewinne ab diesem Zeitpunkt voll an die Gesellschafter ausschütten. Die Rechtsprechung hat nun klar-

gestellt, dass die Sonderregelungen gemäß § 5 a Abs. 1 - 4 GmbHG bereits nicht mehr für diejenige Kapitalerhöhung 

gelten, mit der das Mindeststammkapital der GmbH entsprechend § 7 Abs. 2 GmbH (hälftige Einzahlung) erreicht 

wird (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 5. Mai 2011 27 W 24/11; OLG München, Beschluss vom 7. November 2011, 

31 Wx 475/11). Auch der BGH hat im Beschluss vom 19. April 2011 – II ZB 25/10 klargestellt, dass das 

Sacheinlageverbot nach § 5 a II 2 GmbHG bereits für die Kapitalerhöhung entfällt, bei der das Stammkapital Unter-

nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) auf 25.000 Euro und mehr erhöht wird.  

  

www.dpma.de
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d) Verbot von Sacheinlagen  

Eine Sacheinlage (zum Beispiel Maschinen, Forderungen, Einbringung eines Geschäftsbetriebs) ist bei der UG aus-

geschlossen. Erst wenn das im Gesellschaftsvertrag vereinbarte Stammkapital vollständig eingezahlt wurde, kann die 

UG zum Handelsregister angemeldet werden. Aus diesem Grund ist auch eine Neugründung einer UG (haftungsge-

sellschaft) durch Abspaltung unzulässig.  

2. Für wen kommt die UG (haftungsbeschränkt) in Frage?  

Die UG (haftungsbeschränkt) bietet sich insbesondere für Gründer an, die für ihr unternehmerisches Vorhaben keinen 

großen Kapitalbedarf haben oder Anschaffungen tätigen müssen. Der Gesetzgeber hatte hier speziell die Dienstleis-

tungsbranche im Visier. 

3. Wie gründe ich eine UG (haftungsbeschränkt)?  

Die UG (haftungsbeschränkt) kann – wie die reguläre GmbH seit 1. November 2008 auch – mittels einer individuell 

ausgearbeiteten Satzung oder mittels eines vom Gesetzgeber vorgegebenen Gründungsprotokolls (Musterprotokoll) 

gegründet werden. Beides bedarf der notariellen Beurkundung. Die Anmeldung der UG (haftungsbeschränkt) beim 

zuständigen Amtsgericht erfolgt dann ebenfalls durch den beurkundenden Notar.  

Das Musterprotokoll kann jedoch nur verwendet werden, wenn die UG (haftungsbeschränkt) (oder GmbH) nicht mehr 

als drei Gesellschafter und nur einen Geschäftsführer hat. Dies führt zur Einsparung von Notarkosten. Die Höhe der 

Notarkosten hängt von der Höhe des gewählten Stammkapitals ab. Nachteil des Gesellschaftsvertrags per Muster-

protokoll ist allerdings, dass darin keine vom Gesetz abweichenden Bestimmungen getroffen werden können. Bei 

einem individuell zugeschnittenen Gesellschaftsvertrag können die Bedürfnisse der Gesellschafter dagegen berück-

sichtigt werden (zum Beispiel Regelungen über die Abhaltung von Gesellschafterversammlungen, Kündi-

gung/Ausscheiden eines Gesellschafters, Übertragung von Geschäftsanteilen, Beschränkungen der Geschäftsfüh-

rung).  

4. Gemeinsame Regeln für UG und herkömmliche GmbH  

Da die UG eine Sonderform der GmbH ist, gelten für sie alle Regeln, die auch für die herkömmliche GmbH gelten. 

Einige der wichtigsten Regeln sind im Folgenden zusammengefasst:  

a) Haftung  

Für Verbindlichkeiten der UG (haftungsbeschränkt) steht den Gläubigern als Haftungsmasse grundsätzlich nur das 

Gesellschaftsvermögen zur Verfügung. Die Gläubiger haben grundsätzlich nicht die Möglichkeit, zu ihrer Befriedigung 

auf das Privatvermögen der Gesellschafter zuzugreifen. Dies gilt selbst für den Fall der Insolvenz der UG. In der In-

solvenz haben die Gesellschafter also lediglich den wirtschaftlichen Verlust ihrer Einlage zu fürchten. Sollten die Ge-

sellschafter ihre Einlage noch nicht vollständig erbracht haben, beschränkt sich ihre Haftung auf den noch ausste-

henden Betrag.  

Die Beschränkung der persönlichen Haftung gilt für die Gesellschafter aber erst mit der Eintragung der UG (haftungs-

beschränkt) in das Handelsregister. Denn erst mit der Eintragung wird sie als eigenständiges Rechtssubjekt geschaf-

fen. Sollten vor der Eintragung im Namen der UG (haftungsbeschränkt) Verbindlichkeiten begründet worden sein 

[(zum Beispiel werden schon Geschäftsräume namens der UG (haftungsbeschränkt) "in Gründung" angemietet)], 

können die jeweils Handelnden als auch die Gesellschafter persönlich haften.  

b) Geschäftsanschrift  

Im Handelsregister muss künftig eine inländische Geschäftsanschrift eingetragen werden. Unter dieser Anschrift kön-

nen Schriftstücke rechtswirksam zugestellt werden, auch wenn sie dort vom Geschäftsführer nicht zur Kenntnis ge-

nommen werden. Dies gilt auch für alle anderen Rechtsformen und Zweigniederlassungen. Bei Geschäftsführungslo-

sigkeit kann auch gegenüber den Gesellschaftern zugestellt werden. Außerdem wird die Möglichkeit verbessert, ge-

genüber juristischen Personen eine öffentliche Zustellung zu bewirken.  
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c) Erhaltung des Stammkapitals  

Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen darf grundsätzlich nicht an die Gesellschafter ausge-

zahlt werden. Kredite an die Gesellschafter aus dem zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögen kön-

nen zu einer Überschuldungsbilanz und damit zur Insolvenzantragspflicht führen. Verluste können das einmal vor-

handen gewesene Kapital vermindern oder ganz aufzehren. Wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer Zwi-

schenbilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist, muss eine Gesellschafterversammlung einberufen 

werden. Wird die Gesellschaft zahlungsunfähig oder ergibt eine Bilanz, dass das tatsächliche Vermögen der Gesell-

schaft ihre Schulden nicht mehr deckt, so haben die Geschäftsführer unverzüglich die Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens zu beantragen. Andernfalls drohen strafrechtliche Konsequenzen und eine persönliche Haftung. Sollte die UG 

keinen Geschäftsführer haben (Führungslosigkeit), so trifft diese Pflicht die Gesellschafter der UG.  

d) Geschäftsführer  

Jede UG muss einen oder mehrere Geschäftsführer haben. Den Geschäftsführern obliegt die Geschäftsführung der 

Gesellschaft nach innen und deren Vertretung nach außen. Geschäftsführer einer UG kann nur eine natürliche Per-

son sein. Sie darf zugleich an der UG als Gesellschafter beteiligt sein (so genannter "Gesellschafter-Geschäfts-

führer"). Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafter bestimmt. Sie können durch diese jederzeit abberufen 

werden. Die Geschäftsführer haben jedem Gesellschafter auf Verlangen unverzüglich Auskunft über die Angelegen-

heiten der Gesellschaft zu geben und Einsicht in Bücher und Schriften zu gestatten. Der Gesellschaftsvertrag kann 

die Auskunfts- und Einsichtsrechte der Gesellschafter nicht abweichend regeln. Die Vertretungsmacht der Geschäfts-

führer im Außenverhältnis ist unbeschränkt. Halten sich Geschäftsführer nicht an die Weisungen der Gesellschafter, 

können sie zwar intern zur Rechenschaft gezogen werden. Dritten gegenüber kann die interne Beschränkung nicht 

entgegengehalten werden. Gewisse Personen können für bestimmte Zeiträume nicht zum Geschäftsführer bestellt 

werden (zum Beispiel bei Verurteilungen wegen bestimmter Straftaten).  

e) Auflösung der UG  

Eine UG kann durch Gesellschafterbeschluss mit qualifizierter Mehrheit aufgelöst werden. Auflösungsgründe sind u.a. 

auch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Ablauf der vereinbarten Dauer der Gesellschaft. Bei der nachfol-

genden Liquidation haben die Liquidatoren bei der Vermögensverteilung das sog. Sperrjahr zu beachten. Vermögens-

lose Gesellschaften werden von Amts wegen im Handelsregister gelöscht.  

f) Strafvorschriften  

Sowohl die Gesellschafter als auch die Geschäftsführer der UG können sich wegen der mit ihrer Stellung verbunde-

nen Pflichten strafbar machen. Strafbar sind u. a. Falschangaben gegenüber dem Gericht und die schuldhaft verzö-

gerte Stellung eines Insolvenzantrags. Strafbar machen sich auch Geschäftsführer, die es unterlassen, den Gesell-

schaftern einen Verlust in Höhe der Hälfte des Stammkapitals anzuzeigen.  

 
Hinweis: Die Veröffentlichung von Merkblättern ist ein Service der IHK Schwaben für ihre Mitgliedsunternehmen. 
Dabei handelt es sich um eine zusammenfassende Darstellung der rechtlichen Grundlagen, die nur erste Hinweise 
enthält und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es kann eine anwaltliche Beratung im Einzelfall nicht erset-
zen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht 
übernommen werden.  
 
Quelle: IHK Nürnberg für Mittelfranken 

Stand: Februar 2017 

 
  

Ansprechpartner: 

 

Eva Schönmetzler 

Stettenstraße 1 + 3 | 86150 Augsburg 

Tel 0821 3162-207 | Fax 0821 3162-174 

eva.schoenmetzler@schwaben.ihk.de 
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Musterprotokoll für die Gründung einer Mehrpersonengesellschaft mit bis zu 3 Gesellschaftern 

 

 

UR. Nr.________________________________ 

 

Heute, den ____________________________ erschien vor mir, ________________________ 

 

Notar/in mit dem Amtssitz in _____________________________________________________ 

 

Herr/Frau
1 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________ ² 

 

Herr/Frau
1 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________ ² 

 

Herr/Frau
1 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________ ² 

 

1. Der Erschienene errichtet hiermit nach § 2 Abs. 1a GmbHG eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung unter der Firma __________________ mit dem Sitz in________________________. 

 

2. Gegenstand des Unternehmens ist _______________________________________________. 

 

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ______Euro (i.W. __________Euro) und wird wie folgt übernommen: 

 

Herrn/Frau
1
 ____________________________ übernimmt einen Geschäftsanteil von ______Euro (i.W.  

__________Euro) (Geschäftsanteil Nr. 1).  

 

 

Herrn/Frau
1
 ____________________________ übernimmt einen Geschäftsanteil von ______Euro (i.W.  

__________Euro) (Geschäftsanteil Nr. 2). 

 

 

Herrn/Frau
1
 ____________________________ übernimmt einen Geschäftsanteil von ______Euro (i.W.  

__________Euro) (Geschäftsanteil Nr. 3). 

 

Die Einlagen sind in Geld zu erbringen, und zwar sofort in voller Höhe/ zu 50 % sofort, im Übrigen sobald die Gesell-
schafterversammlung ihre Einforderung beschließt

3
. 
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4. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr/Frau
4
________________________________geboren am  

______________, wohnhaft in __________________, bestellt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des  

 

§ 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreit. 

 
5. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von 300 Euro, höchs-
tens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals. Darüber hinausgehende Kosten trägt der Gesellschafter. 
 
6. Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung der Gesellschafter, beglaubigte Ablichtungen die Gesellschaft und 
das Registergericht (in elektronischer Form) sowie eine einfache Abschrift das Finanzamt – Körperschaftsteuerstelle–
. 
7. Der Erschienene wurde vom Notar/von der Notarin insbesondere auf folgendes hingewiesen:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Hinweise: 
 

1
 Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 

² Hier sind neben der Bezeichnung des Gesellschafters und den Angaben zur notariellen Identitätsfeststellung ggf. 
der Güterstand und die Zustimmung des Ehegatten sowie die Angaben zu einer etwaigen Vertretung zu vermerken. 
³ Nicht Zutreffendes streichen. Bei der Unternehmergesellschaft muss die zweite Alternative gestrichen werden. 
4
 Nicht zutreffendes streichen. 
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Musterprotokoll für die Gründung einer Einpersonengesellschaft 

 

UR. Nr.________________________________ 

 

Heute, den ____________________________ erschien vor mir,__________________________ 

 

Notar/in mit dem Amtssitz in _____________________________________________________ 

 

Herr/Frau
1 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________ ² 

 

1. Der Erschienene errichtet hiermit nach § 2 Abs. 1a GmbHG eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung unter der Firma __________________ mit dem Sitz in________________________. 

 

2. Gegenstand des Unternehmens ist _______________________________________________. 

 

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ______Euro (i.W. __________Euro) und wird vollständig von 
Herrn/Frau

1
 __________________ (Geschäftsanteil Nr. 1) übernommen. Die Einlage ist in Geld zu erbringen, und 

zwar sofort in voller Höhe/ zu 50 % sofort, im Übrigen sobald die Gesellschafterversammlung ihre Einforderung be-
schließt

3
. 

 

4. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr/Frau
4
________________________________geboren am 

______________, wohnhaft in __________________, bestellt. 

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreit. 
 
5. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von 300 Euro, höchs-
tens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals. Darüber hinausgehende Kosten trägt der Gesellschafter. 
 
6. Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung der Gesellschafter, beglaubigte Ablichtungen die Gesellschaft und 
das Registergericht (in elektronischer Form) sowie eine einfache Abschrift das Finanzamt – Körperschaftsteuerstelle– 
 

7. Der Erschienene wurde vom Notar/von der Notarin insbesondere auf folgendes hingewiesen: 
_____________________________________________________________________________ 

 
Hinweise: 
 

1
 Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 

2
 Hier sind neben der Bezeichnung des Gesellschafters und den Angaben zur notariellen Identitätsfeststellung ggf. 

der Güterstand und die Zustimmung des Ehegatten sowie die Angaben zu einer etwaigen Vertretung zu vermerken. 
3
 Nicht zutreffendes streichen. Bei der Unternehmergesellschaft muss die zweite Alternative gestrichen werden. 

4
 Nicht zutreffendes streichen. 
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Anhang 

 

Vorsicht vor Geschäftemacherei mit Handelsregistereintragungen! 

 

Mit Handelsregistereintragungen werden zunehmend Geschäfte gemacht. Hierüber beschweren sich immer wieder 
Unternehmen bei den Industrie- und Handelskammer. 

 

Jede Eintragung im Handelsregister wird im Unternehmensregister und einer überregionalen oder regionalen Zeitung 
veröffentlicht. Diese gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen nahmen Herausgeber von Firmenverzeichnis-
sen zum Anlass, Leistungen, wie etwa die Aufnahme der Firma in eine Datenbank oder ein Adresswerkt oder die 
Anfertigung von Urkunden über die Handelsregistereintragung anzubieten. Meist sind die Angebote so ausgestaltet, 
dass sie in der Eingangspost gar nicht als Bestellformulare, sondern als Rechnungen oder Korrekturabzüge erschei-
nen, die dann in der Annahme einer Zahlungsverpflichtung entweder ungeprüft beglichen oder zumindest unter-
schrieben werden. 

 

Selbstverständlich steht es jedem im Handelsregister eingetragenen Unternehmen frei, derartige Angebote anzu-
nehmen oder abzulehnen. Teilweise kommt die Eintragung in bestimmte Adressbücher sogar den Unternehmen 
selbst zugute. Die IHK empfiehlt jedoch dringend, sehr vorsichtig zu sein und derartige Angebote genau zu prüfen 
und zu klären, ob eine Verpflichtung zu einer weiteren Veröffentlichung von Folgehandelsregistereintragungen oder 
zum Abschluss irgendwelcher Rechtsgeschäfte eingetragen wird. In Zweifelsfällen hilft der Geschäftsbereich Recht / 
Steuern Ihrer IHK. 

 


